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Stellungnahme(n) (Stand: 11.06.2025)

Sie betrachten: 108. FNP-Änd. Münsterstraße/Alter Ostdamm

Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung der Behörden gem. § 4 (1) BauGB

Zeitraum: 11.06.2025 - 11.07.2025

Behörde: Deutsche Telekom Technik GmbH: West PTI 15

Frist: 11.07.2025 

Stellungnahme: Erstellt von: , am: 11.06.2025 , Aktenzeichen:

Stellungnahme zur 108. Flächennutzungsplan-Änderung Münsterstraße/

Ostdamm, Ihr Schreiben vom 11.06.2

Sehr geehrte Frau Schwalb,

die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als

Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die

Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte

und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren

Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen

Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt

Stellung: 

Gegen die vorgelegte 108. Flächennutzungsplan-Änderung Münsterstraße/

Ostdamm bestehen grundsätzlich keine Einwände. 

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom, die aus

dem beigefügten Lageplan ersichtlich sind. Diese versorgen die vorhandene

Bebauung. Ich gehe davon aus, dass die Telekommunikationslinien punktuell

gesichert, aber unverändert in ihrer Trassenlage verbleiben können. Der

Bestand und der Betrieb der vorhandenen TK-Linien müssen weiterhin

gewährleistet bleiben. 

Vielen Dank! 

Anhänge:

LAP (s_1749639967_lap.pdf)

Nachträge: -

manuelle

Einträge:
-

Anlage 1.2.1 zu Beschlussvorlage BA 020/2026



Stellungnahme(n) (Stand: 04.11.2025)

Sie betrachten: 108. FNP-Änd. Münsterstraße/Alter Ostdamm

Verfahrensschritt: Veröffentlichung im Internet gem. § 3 (2) BauGB und Behördenbeteiligung
gem. § 4 (2) BauGB

Zeitraum: 27.10.2025 - 26.11.2025

Behörde: Deutsche Telekom Technik GmbH: West PTI 15
Frist: 26.11.2025 

Stellungnahme: Erstellt von: , am: 31.10.2025 , Aktenzeichen: -

Sehr geehrte Frau Schwalb,

die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als
Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die
Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte
und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren
Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen
Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt
Stellung: 

Gegen die vorgelegte 108. Änderung des Flächennutzungsplans
Münsterstraße/Alter Ostdamm in Dülmen bestehen grundsätzlich keine
Einwände. 

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom, die aus
den beigefügten Lageplänen ersichtlich sind. Diese versorgen die
vorhandene Bebauung. Die Belange der Telekom - z. B. das Eigentum der
Telekom, die ungestörte Nutzung ihres Netzes sowie ihre
Vermögensinteressen sind betroffen. Ich gehe davon aus, dass die
Telekommunikationslinien punktuell gesichert, aber unverändert in ihrer
Trassenlage verbleiben können. Der Bestand und der Betrieb der
vorhandenen TK-Linien müssen weiterhin gewährleistet bleiben. 

Vielen Dank! 

Mit freundlichen Grüßen

DEUTSCHE TELEKOM Technik GmbH

www.telekom.com

Die gesetzlichen Pflichtangaben finden Sie unter: www.telekom.com/
pflichtangaben

Anhänge:
LAP (s_1761904062_lap.pdf)
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Nachträge: -

manuelle
Einträge:

-



  
 
 
 
 
 

108. Änderung des Flächennutzungsplanes und 1. Änderung des Bebauungsplanes 
"Münsterstraße / Alter Ostdamm" 
 
Beteiligung gemäß § 4 (1) BauGB 
 
Ihre Schreiben vom 11.06.2025 mit Zeichen 611 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
durch die 108. Änderung des Flächennutzungsplanes und die 1. Änderung des Bebauungsplanes 
"Münsterstraße / Alter Ostdamm" soll die planungsrechtliche Voraussetzung für die 
Umstrukturierung der bestehenden Nutzung sowie die Ansiedlung der physikalischen Abteilung 
der Christophorus Klinken geschaffen werden. Ferner sollen die im Norden und Süden liegen 
Sondergebiete für großflächigen Einzelhandel zukünftig als Gewerbegebiete ausgewiesen 
werden. 
 
Der Änderungsbereich des Bebauungsplanes liegt im Bereich der Ortsdurchfahrt Dülmen und 
grenzt im Westen an die „Münstersstraße“ Landesstraße 551, Streckenabschnitt 56,2 an. Die 
Landesstraße weist in dem betroffenen Streckenbereich laut der Straßenverkehrszählung 2021 
eine Verkehrsbelastung von DTV = 10.972 Kfz/Tag und SV= 329 SV/Tag auf. 
 
Die verkehrliche Erschließung des Bebauungsplangebiets ist, wie im Bestand, über die 
vorhandenen Anbindungen geplant. Neuausweisungen von Verkehrsflächen werden im 
Bebauungsplan nicht festgesetzt.  
 
Vor diesem Hintergrund bestehen gegen die o. a. Bauleitplanung seitens Straßen.NRW keine 
grundsätzlichen Bedenken, wenn die nachfolgenden Punkte im weiteren Bebauungsplanverfah-
ren berücksichtigt werden: 
 

1. Laut der Beschreibung zum Bebauungsplan erfolgt die Erschließung des Geltungsberei-
ches ausschließlich über die bereits vorhandenen Anbindungen. Neue Anbindungen und 
die wesentliche Änderung bestehender Anbindungen an die Landesstraße sind hinsicht-
lich der Leichtigkeit und Sicherheit des Verkehrs im Zuge der Landesstraße mit Stra-
ßen.NRW rechtzeitig im Vorfeld einvernehmlich abzustimmen. 

Regionalniederlassung Münsterland 

      

Wahrkamp 30  · 48653 Coesfeld  

Postfach 1641 · 48636 Coesfeld  

Telefon: 02541/742-0 
kontakt.rnl.msl@strassen.nrw.de 
      

Regionalniederlassung Münsterland 
      

Kontakt:  

Telefon:   

Fax:  

E-Mail:  

Zeichen: 54.03.06/Dülmen/59/ML/4402 

 (Bei Antworten bitte angeben.) 

Datum: 08.07.2025 

Straßen.NRW-Betriebssitz · Postfach 10 16 53 · 45816 Gelsenkirchen · 

Telefon: 0209/3808-0 

Internet: www.strassen.nrw.de · E-Mail: kontakt@strassen.nrw.de 
 
WestLB Düsseldorf · BLZ 30050000· Konto-Nr 4005815 
Steuernummer: 319/5972/0701 
 

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen 

Regionalniederlassung Münsterland       

Postfach 1641 · 48636 Coesfeld  

 

Stadt Dülmen 
Stadtentwicklung 
Postfach 1551 
48238 Dülmen 
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2. Die an die Landesstraße angrenzenden Bauvorhaben und Werbeanlagen sind aus Grün-
den der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs so zu beleuchten, auszurichten und 
durch ausreichend hohe und dichte Einfriedigung und Bepflanzung zum Schutze der Ver-
kehrsteilnehmer abzuschirmen, dass der übergeordnete Verkehr auf der Landesstraße 
weder geblendet noch abgelenkt wird.  
 

3. Aus Gründen der Verkehrssicherheit sind die Sichtfelder gemäß den Richtlinien für die 
Anlage von Stadtstraßen (RASt 06) in den Zu- und Ausfahrten sowie in den 
Einmündungsbereichen der Landesstraße und der Geh-/ und Radwege dauerhaft 
freizuhalten. 
 

4. Hinsichtlich der neu geplanten Bauvorhaben wird von hier vorsorglich darauf 
hingewiesen, dass eventuelle Ansprüche auf aktiven oder passiven Lärmschutz 
gegenüber dem Straßenbaulastträger der Landesstraße nicht geltend gemacht werden 
können, da die Änderung des Bebauungsplanes in Kenntnis der Landesstraße 
durchgeführt wird. 

 
Weitere Anregungen werden im Rahmen der Beteiligung der Behörden vom Landesbetrieb Stra-
ßen NRW - Regionalniederlassung Münsterland – nicht vorgetragen. Bei dem weiteren Verfah-
rensablauf bitte ich mich erneut zu beteiligen. 
 

 Mit freundlichen Grüßen 
 I. A. 

 
gez. 08.07.2025 
 

 



Stellungnahme(n) (Stand: 25.11.2025)

Sie betrachten: 108. FNP-Änd. Münsterstraße/Alter Ostdamm

Verfahrensschritt: Veröffentlichung im Internet gem. § 3 (2) BauGB und Behördenbeteiligung
gem. § 4 (2) BauGB

Zeitraum: 27.10.2025 - 26.11.2025

Behörde: Landesbetrieb Straßenbau NRW: Regionalniederlassung
Münsterland Hauptstelle Coesfeld

Frist: 26.11.2025 

Stellungnahme: Erstellt von: , am: 25.11.2025 , Aktenzeichen: 54.03.06/
Dülmen/59/ML/4402

108. Änderung des FNP Münsterstraße/Alter Ostdamm

Beteiligung gemäß § 4 (2) BauGB

Ihr Schreiben vom 27.10.2025 mit Zeichen 611

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Zusammenhang mit der 108. Änderung des FNP Münsterstraße/Alter
Ostdamm verweise ich auf meine Stellungnahme vom 08.07.2025 mit
Zeichen 54.03.06/Dülmen/59/ML/4402.

Mit freundlichen Grüße

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle
Einträge:

-

Anlage 1.3.2 zu Beschlussvorlage BA 020/2026



 

 

IHK Nord Westfalen | Postfach 4024 | 48022 Münster 

Stadt Dülmen 
Isabel Schwalb  
Stadtentwicklung 
Postfach 1551 
48236 Dülmen 

Industrie- und Handelskammer 
Nord Westfalen 

Sentmaringer Weg 61 
48151 Münster 
www.ihk.de/nordwestfalen 

Ansprechpartner: 
 

 
 

 

27. Juni 2025 

Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen Sitz Münster mit Standorten in Bocholt und Gelsenkirchen 

Region: Kreisfreie Städte Bottrop, Gelsenkirchen, Münster und Kreise Borken, Coesfeld, Recklinghausen, Steinfurt, Warendorf 

 

 

 

108. Änderung des Flächennutzungsplans für den Bereich "Münsterstraße / Alter Ostdamm“ 

hier: Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

Ihr Schreiben vom 11.06.2025; Ihr Zeichen: 611; Unser Zeichen: 119171 

 

 

Sehr geehrte Frau Schwalb, 

 

zu der o.g. Flächennutzungsplanänderung, wie sie uns mit Ihrem Schreiben vom 11.06.2025 

übersandt wurde, nehmen wir wie folgt Stellung.  

 

Ziel ist die Schaffung planungsrechtlicher Voraussetzungen für eine Änderung bzw. Erweite-

rung der gewerblichen Nutzungen. Hierzu soll ein bisher dargestelltes Sondergebiet vor-

rangig für den Einzelhandel künftig überwiegend als gewerbliche Baufläche ausgewiesen 

werden. Lediglich im Bereich eines bestehenden großflächigen Lebensmittelmarktes wird 

die Darstellung einer Sonderbaufläche verfolgt.  

 

Die Ausweisung zusätzlicher gewerblicher Flächen wird grundsätzlich begrüßt.  

 

Für den Standortbereich des Lebensmittelmarktes (Rewe) wird nunmehr eine Sonderbau-

fläche dargestellt (vorher:  Sondergebiet „Großflächiger Einzelhandel – Lebensmittelmarkt“ 

mit max. 1.800 qm VKF). Zum Schutz städtebaulich schützenswerter Standortbereiche 

regen wir an, bereits auf Ebene des Flächennutzungsplans die maximal zulässige Verkaufs-

fläche des Lebensmittelmarktes festzulegen. 

 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.  

 

Freundliche Grüße 
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IHK Nord Westfalen | Postfach 4024 | 48022 Münster 

Stadt Dülmen 
Isabel Schwalb  
Stadtentwicklung 
Postfach 1551 
48236 Dülmen 

Industrie- und Handelskammer 
Nord Westfalen 

Sentmaringer Weg 61 
48151 Münster 
www.ihk.de/nordwestfalen 

Ansprechpartner: 
 

 
 

 

30. Oktober 2025 

Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen Sitz Münster mit Standorten in Bocholt und Gelsenkirchen 

Region: Kreisfreie Städte Bottrop, Gelsenkirchen, Münster und Kreise Borken, Coesfeld, Recklinghausen, Steinfurt, Warendorf 

 

 

 

108. Änderung des Flächennutzungsplans für den Bereich "Münsterstraße / Alter Ostdamm“ 

hier: Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB 

Ihr Schreiben vom 27.10.2025; Ihr Zeichen: 611; Unser Zeichen: 119400 

 

 

Sehr geehrte Frau Schwalb, 

 

zu der o.g. Flächennutzungsplanänderung, wie sie uns mit Ihrem Schreiben vom 27.10.2025 

übersandt wurde, verweisen wir auf unsere Anmerkungen und Anregungen aus der 

frühzeitigen Beteiligung (unser Schreiben vom 27.06.2025; unser Zeichen: 119171). Es 

werden weiterhin keine Bedenken vorgebracht. 

 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.  

 

Freundliche Grüße 
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